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Chur oder Remiis? — eine Ortsfrage im Leben des
hl. Otmar

Von P. Otmar Scheiwiller, Einsiedeln.

Nach der Vita s. Otmari von Gozpert-Walatrid wurde der Hei-
lige nach seiner Priesterweihe erstmals an einer I'lorinuskirche
angestellt, die im Machtbereich des Prises Viktor von Churratien
lag. Die Vita versagt indessen in der Angabe des Ortes. Eine von
Bedenken kritischer Natur weniger beschwerte Zeit pflegte den
Heiligen kurzerhand als ,, Thumbherrn zu Chur", ja als ,bey
S. Florini Kirch zu Chur Pfarrer und Domherr zu stempeln!.
Eichhorn?, der angesichts des ihm vorliegenden Urkundenmate-
rials die I'rage nach dem Standort der Florinuskirche erstmals mit
kritischem Auge ansah, glaubte den jugendlichen Otmar — soweit
ich sehe, als erster — von Chur weg nach Remis versetzen zu
mussen. Durch J. von Arx3, dem sich spiter in nochmaliger selb-
standiger Nachpriufung der Frage Meyer von Knonaut anschlol3,
gewann die Losung allgemeine Anerkennung. Das spite Auftreten
einer Florinuskirche in Chur idamals erst im 14. Jh.) schien den
Umweg iiber Remiis als einzig gangbaren Ausweg aus der Schwie-
rigkeit zu belassen.” Ich habe mich daher sowohl in meinen Ilo-
rinus- wie in den Otmarstudiens darauf festlegen zu miissen ge-
glaubt. Nun legt mir Herr Dr. E. Poeschel, der frither ebenfalls
bedenkenlos am Unterengadin festgehalten hattes, aus beachtens-
werten Grinden den Gedanken einer Revision der eingebiirgerten
Auffassung nahe.

I'So Stumpf, Chronik S. 357. — Campell, Raetiae alpestris
topographica descriptio 1I. Bd., 2. Buch in Th. Moors Archiv fiir Ge-
schichte der Republik Graubiinden 1. Bd., S. 29. — Guler, Raetia.
Curiae 1616. S. 88. — Lang. Historisch-theologischer GrundriB I,
Einsiedeln 1692, S. 672, 1031. — L e u, Helvet. Lex. III. Bd., 8. Teil S. 21.

2 Episcopatus Curiensis. St. Blasien 1797. S. 20.

3 Geschichten des Kts. St. Gallen. I. Bd. St.Gallen 1810. S. 23.

t St. Gallische Geschichtsquellen 12. Heft 1870. S. 95f.

> Der hl. Florin von Remis. Zeitschr. f. Schweiz. Kirchengeschichte
1938, 249 ff. — Der hl. Florin in kritischer Beleuchtung. Biindn. Monats-
blatt 1940, S. 162. — Beitrage zur St. Otmar-Forschung. Separatabdr.
aus der ,,Ostschweiz'', St. Gallen 1940, S. 20 ff.

6 Die Kunstdenkmailer des Kts. Graubiinden. I. Bd. Basel 1937. S. 15.
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Selbstredend hat jede Ortsbestimmung auszugehen vom ge-
nauen Wortlaut des Gozpert-Textes, gegen dessen inhaltliche Rich-
tigkeit kein einigermalien stichhaltiger Grund spricht?’. Die ale-
mannische Abstammung der Gemahlin des Prases Viktor, Teu-
sindas, die der Familie Otmars wohl personlich nahestand, macht
die sachlichen Zusammenhange, namlich die Uberfithrung des
wohl frithe verwaisten Knaben durch seinen Bruder an den Hot
des Prases Viktor und seine dortige Ausbildung und erste An-
stellung, einleuchtend. Das alles liest man aus dem Wortlaut der
Vita s. Otmari heraus?: ,Igitur Otmarus, genere Alamannorum
oriundus, in aetate puerili a fratre suo Retiam Curiensem perduc-
tus est et in servitio Victoris, earundem partium comitis, multo
tempore constitutus et literarum scientia sublimatus, virtutum sec-
tator morumque laudabilium possessor, sacerdotii gradum con-
scendit et a supradicto comite benigne retentus cuidam titulo
sanctl Florini confessoris praelatus est.”

Hier mufl sogleich die Feststellung gemacht werden, dal}
weder in St. Gallen noch in Chur bzw. Remiis je eine selbstindige
Tradition bestand, die den Anstellungsort Otmars eindeutig fiir
sich festgelegt hitte. Jede Ortsbestimmung mull aus dem obigen
Text der Vita s. Otmari herausgelesen werden und kann in keiner
von ihr unabhingigen Quelle irgendeine Stiitze finden.

Der Biograph enthilt sich bewulit einer jeden bestimmten
Ortsangabe. Schon die Stiatte der Ausbildung wird nur im all-
gemeinen mit dem ILande, Churritien, bezeichnet, wihrend die
Heimat des Heiligen sogar nur mit dem Stamme angegeben wird.
Der Aufenthaltsort muf3 erschlossen werden aus dem Wohnsitz des
Prases Viktor, der bekanntlich die Hauptstadt Churl® war. Damit
steht die Stadt Chur als Bildungsstitte des hl. Otmar auBer
Zweifel. Die Angabe des Florinustitels ohne Ortsbezeichnung er-
scheint nur dann vollig sinngemif3, wenn sein Standort mit der
Statte seiner Ausbildung identisch ist. Eine von ihr verschiedene

T Vgl. Scheiwiller, Der hl. Florin von Remiis S. 244 ff. — Beitrige
zur St, Otmar-Forschung S. 3f.

8 Vgl. Iso Miiller, Réatien im 8. Jahrhundert. Zeitschr. fiir Schweiz.
Geschichte, 1939, S. 349, 358f.

9 Cap. 1. Bei Meyer von Knonau a.a.O. S. 95f.

10 Tso Muller, Ratien im 8. Jahrh. S. 355f. — E. Poeschel, Das
Burgenbuch von Graubiinden. Ziirich und Leipzig 1930. S. 34.
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Wirkstatte 1a3t zum mindesten irgendeinen darauf hinweisenden
Zusatz erwarten, auch wenn der Abneigung des Hagiographen
gegen jede genaue Ortsangabe entsprechend selbst in diesem Falle
der Wegfall einer bestimmten Ortsbezeichnung nicht iiberraschen
wiirde. Die ausdriickliche Versicherung, der junge Priester seil
nach seiner Ordination ,,a supradicto comite benigne retentus’,
wird man nach dem Zusammenhang im lokal engsten Sinne auf-
fassen fiir ein Verbleiben in der Stadt Chur, solange nicht zwin-
gende Griinde eine Verlegung aullerhalb Churs fordern. Auch die
betonte Unterscheidungspartikel ,,cuidam titulo* dirfte am un-
auffalligsten eine Auswahl aus den verschiedenen Titeln des Wohn-
sitzes, an denen es in Chur nicht fehlte, nahelegen. Freilich schlief3t
der Text auch die Moglichkeit eines umfassenderen Wahlbezirkes
nicht gerade aus. Der ausdriicklichen Angabe des Regierungs-
bereiches des Grafen-Priases Viktor (earundem partium, d. h. der
Raetia Curiensis, comitis} wird man auch gerecht, wenn man nicht
bloB im lokal engeren Sinne an seinen Wohnsitz Chur, sondern
an sein gesamtes Herrschaftsgebiet Churriatien denkt. Man tut
daher dem Texte nicht gerade einen Zwang an, wenn man den
Ort des I'lorinustitels weitherzig innerhalb der partes Viktors, sei-
nes Herrschaftsgebietes, sagen wir innerhalb der Diozese Chur,
sucht. Dazu gehorte aber das Unterengadin, an dessen unterstem
Ende Remiis mit dem Grabe des hl. Ilorin liegt. Man wird also
der herkémmlichen Auffassung nicht eine eigentliche Vergewalti-
gung des Textes vorwerfen konnen.

Die Frage ist daher, ob ein zwingender Grund vorliegt
zur Dislozierung aus der Stadt Chur in die Provinz. Thre Lésung
hangt ausschlieBlich davon ab, ob zu Beginn des 8. Jh. ein Flo-
rinustitel in Chur annehmbar ist. Diese Mdglichkeit schien bisher
zu scheitern an der zeitlichen Distanz zwischen dem Aufenthalt des
hl. Otmar vor 720 und der erstmals historisch gesicherten Be-
statigung eines Florinustitels in Chur. Zum erstenmal am 14. Mai
1246 wurde ,,Curiae juxta capellam Sancti Florini* eine Urkunde
ausgestelltll. Eine ,,S. Florini capella* kehrt dann im Jahre 1326
im Necrologium Curiense zweimal wieder!?, um sodann aus der Ge-

11 C. von Moor, Die Urbarien des Domkapitels zu Chur. Chur 1869.

12 W, von Juvalt, Necrologium Curiense. Chur 1867. S. 51, 81.



314

schichte spurlos zu verschwinden. Die Angabe Niischelersts, dal3
sich diese Kapelle des hl. Florin auf dem Hofe befand, wo heute
das Kinderschulhaus steht, diirfte darin ihre Stiitze finden, dal3
im Necrologium beidemal neben der Kapelle ein Haus des Dom-
kapitels erwihnt wird. Gegen eine berechtigte Riickdatierung einer
Kirche aber, die erstmals im 13. Jh. erwahnt wird, schon auf den
Beginn des 8. Jh. sprach kategorisch der allzu klaffende zeitliche
Hiatus, der jeden Zusammenhang hoffnungslos zu zerreiB3en schien.
Dazu kam von der entgegengesetzten Seite, dald die sicher ver-
biirgte Existenz der Grabkirche des Heiligen in Remiis im 10. Jh.11
und ihre Verbindung mit Chur die Fiden fast selbstverstindlich
nach Remiis hin spann.

Inzwischen haben Patroziniumsgeschichte, Archiologie und
Kunstgeschichte Tatsachen zutage geférdert, die auch auf diesem
Gebiete eine groBere Ellenbogenfreiheit gestatten. Die Erwiahnung
einer Kirche in einem historischen Dokument steht fast ausnahms-
los auBerhalb jeder Bezichung zu ihrer Entstehungszeit. Sie ist
allzu sehr vom Zufall abhingig, als daB sie einen Anhaltspunkt
fir ithren Ursprung geben konnte. E. Poeschel berichtet einen Iall,
wie ein Kirchenbauer die Erhaltung seines Namens einem Streite
mit den Kirchenvogten verdankt!s, Nicht belangloseren Zufallen
ist die Erhaltung des Datums eines Kirchenbaues ausgesetzt. Wie
viele von den 230 Titeln, von denen der Klagebrief Bischof Viktors
zu Beginn des 9. Jahrhunderts spricht, sind zu dieser Zeit schon
urkundlich festgelegt? Fir die Hauptstadt Chur stehen dabei die
Verhiltnisse nicht viel giinstiger als fiir die entlegensten Alpen-
taler. Noch die Patroziniumsgeschichte Farners ergibt fiir Chur
das Bild trostloser Unsicherheit und gewagter Hypothesen. Der
Ursprung der allermeisten Kirchen der Didzese verliert sich im
Dammerdunkel einer von keinerlei historischen Dokumenten er-
hellten und daher fast unzuganglichen Vorzeit. Selbst wo gewich-
tige Anhaltspunkte auf eine frithe Entstehung deuten, sieht sich
die Patroziniumsgeschichte zumeist einem uniiberbriickbaren Zwie-
spalt zwischen der tatsichlichen und der historisch beglaubigten
Existenz gegeniiber. Erst die neueren Nachgrabungen in den tiber-

3 Diec Gotteshiduser der Schweiz. 1. Heft (Ziirich 1864), S. 53.

1 Th. von Mohr, Codex diplomaticus I (Chur 1848), S. 63f.

15 (Osterreichische Baumeister der Spitgotik in Graublinden. Bundn.
Monatsblatt 1941, S. 30.
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lagerten Mauerschichten des Domes in Chur brachten Licht in
die Entstehungsgeschichte der Mutterkirche des Landes und ihr
Verhiltnis zu einem so altehrwiirdigen Heiligtum wie St. Luzi,
das das traditionelle Bild wesentlich korrigierte. Das karolingische
Reichsurbar vom Beginn des 9. Jahrhunderts hat fir einzelne
Gebletsteile der Diozese eine genaue Aufnahme des damaligen
Kirchenbestandes aufbewahrt. Ohne dieses hiatten wir keinen friih-
mittelalterlichen Beleg fir viele Kirchen. Wir verdanken seine
Existenz indessen auch nur dem gliicklichen Zufall, daf Tschudi
es durch eine teilweise Abschrift vom Untergange gerettet hat.
Das Unglick will, dal es im erhaltenen Teil gerade fiir die Haupt-
stadt keine Aufschlisse gibt. Wire die sicher sehr alte Salvator-
kirche nicht im Besitze des Klosters Pfifers gestanden, so hitten
wir — da die Urkunde von 998 unecht ist — 1ihre erste Erwihnung
auch erst im Jahre 125816, Wenn die geistvolle Kombination
Poeschels richtig 1st!", daf3 die Regulakirche schon zur Zeit der
karolingischen Sikularisation im 9. Jahrhundert ihres Schatzes,
des Leibes der heiligen Regiola, beraubt wurde, so ist damit ein
eindriicklicher Beleg fiir die Tatsache gegeben, wie wenig das
erste Auftauchen eines Gotteshauses in den Geschichtsquellen — in
diesem Falle im Jahre 1365 — fiir seine wirkliche Entstehung sagt.
Erst Poeschel hat auch die altehrwiirdige Stephanskirche, die
St. Luzi zeitlich und ortlich vorgelagert war, wieder historisch
erfal3tie,

Im Lichte dieser Tatsachen gesehen, wiirde es durchaus nichts
Befremdendes haben, wenn ein Gotteshaus in Chur schon zu Beginn
des 8. Jahrhunderts existierte, das erstmals im 13. Jahrhundert
urkundlich erwahnt wird, um so weniger, als es sich nicht um
eine hervorragende Kirche, sondern um eine ,capella’ handelte,
die allerdings, wie es sich nachtriglich bei der St. Stephanskirche
herausstellte, auch ziemlich umfangreiche Dimensionen annehmen
konnte. Vielleicht dal3 der Florinustitel zu den ,,viginti quinque
minores tituli* gehorte, von denen Bischof Viktor ein Jahrhundert
spater berichteti?,

16 Farner, Patroziniumsgeschichte S. 24 ff,

17 Sind Felix und Regula Zurcher Heillige? ,N.Z.Z."" 1933 Nr.
2217 ff. — Vgl. Farner S. 94f{.

18 Vgl, z. B. Biindn. Monatsblatt 1939, S. 291 f. und dic sich daran
schlieBende Kontroverse.

19 v Mohr, Codex diplomaticus I. S. 27.
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Stellt man sich aber einmal entschlossen aut den Standpunkt
um, dal3 der Florinustitel in Chur, wie die Vita s. Otmari nach
ithrem urspriinglichsten Sinne nahelegt, schon zu Beginn des
8. Jahrhunderts bestand, so gewinnen auch spatere, an sich nicht
eindeutige Eintrige im Necrologium Curiense einen fal3baren
Sinn. Wenn die Hand b im Cod. C (1141—1147) am 23. Oktober
am Feste der hl. Crispin und Crispinianus die ,,dedicatio eccl.
S. Florini" beiftigt2, so steht es dann auBer jeder Diskussion, dal
es sich um die Kirche in Chur handelt, fiir die damit bereits ein
Zeugnis aus dem 12, Jahrhundert vorliegt. Auch durfte wahr-
scheinlich werden, dal3 die am 7. August gefeierte ,translatio
Florini cont.**2t — die am selben Tage auch in Maienfeld gefeiert
wurde?? — sich auf eine frihe Translation von Ilorinusreliquien
nach Chur bezog — also nicht erst zur Zeit des Bischofs Hartbert
um die Mitte des 10. Jahrhunderts? — die dann vermutlich den
Grund zum Bau der dortigen Florinuskirche bildete. Man wird
sich ja nicht mit M. Beck? fast auf eine Regel festlegen, da3 eine
untrennbare Verhaftung von Patrozinium und Reliquie bestand und
der Reliquie die zeitliche Prioritiat vor dem Patronat zukam. Tat-
sachlich standen die beiden ungefihr in gleicher Zahl in ursachlich
umgekehrtem Verhiltnisse zu einander, indem ebenso oft der Besitz
einer Reliquie Ursache des Patroziniums, wie das Patrozinium die
Veranlassung zum Erwerb einer Reliquie des hl. Patrons bildete2.
Eine damals schon bestehende Kirche in Chur gibt auch eine
annehmbarere Erklarung fiir seine Erwihnung im Altesten Churer
Missale aus dem r11. Jahrhundert im Gebete nach dem Pater-
noster?, die, wie die iibrigen dortigen Heiligennamen, auf eine
besondere, an einen bestimmten Titel gekniipfte Feier seines Festes
zuriickgehen diirfte. Dabei verschaffte ihm die ortliche L.age der

20 v, Juvalt, Necrologium Curiense S. 105.

21 Ebenda S, 78.

22 Jecklin, Jahrzeitbuch der St. Amanduskirche zu Maienfeld. Chur
1912. S. 45.

25 Vgl. Scheiwiller, Der hl. Florin von Remus, S. 77.

21 Die Patrozinien der iltesten Landkirchen im Archidiakonat Zi-
richgau. Ziirich 1933. S. 19 ff.

25 Stickelberg, Aus der christlichen Altertumskunde. Ziirich 1904.
. S. 15.

26 A. Castelmur, Fragmente eines Churer Missale aus der Mitte des
11. Jahrh. Zeitschr. fiir Schweiz. Kirchengeschichte, 1928. S. 196 f.
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Kirche auf dem Hof, also unmittelbar im Schatten der Mutter-
und Hauptkirche, auch ein erhohtes Ansehen, ist bzw. ein Bewels
fiir seine hervorragende Stellung in der Churer Kirche von allem
Anfang an. Gewif3 vermochte auch die Autoritit des Bischofs Hart-
bert, des Besitzers der Grabkirche in Remis, von dem sie in die
Hand des Churer Domkapitels iiberging, hinreichend sein Ansehen
in Chur und in der gesamten Ditzese zu erklaren. Doch gewinnt
die Sachlage erheblich an Uberzeugungskraft, wenn es sich nicht
um ein erst spater erworbenes Gastrecht, sondern um ein alteinge-
sessenes (Quasi-Heimatrecht handelt. Der frithere Titel in Chur
nahe der Luziuskirche begriindet auch am wirkungsvollsten die
Erhebung des hl. Florin zum zweiten Bistumspatron an der Seite
des hl. Luzius, die bereits fiir das Jahr 1288 feststeht2,

Die Verbindung aller dieser Anhaltspunkte, die freilich auch
in ihrer Gesamtheit noch keinen vollgiiltigen Beweis fiir die Exi-
stenz des Florinustitels in Chur schon zu Beginn des 8. Jahr-
hunderts ausmachen, diirfte doch einen achtbaren Indizienbeweis
fir Chur ergeben. Sicher macht er es fraglich, ob der zwingende
Grund, den Titel von Chur weg zu verlegen, heute noch besteht.
Der Wortlaut des Textes der Vita s. Otmari wiegt an sich schon
so schwer, daB ihm die angefiihrten, an sich gewil3 nicht ent-
scheidenden, Indizien ein entschiedenes Ubergewicht fiir Chur tber
Remiis geben. Er darf daher, ohne daBl man damit eine petitio
prinzipii begeht, als Glied in die Beweiskette eingefugt werden.

Von seiten des Lebens und der Verehrung des hl. Florin aus
besteht keinerlei Hindernis. Die Vita s. Otmari ist ohnedies das
dlteste Zeugnis fiir den hl. Florin, und es macht diesbeziiglich
nicht den geringsten Unterschied aus, ob der hl. Otmar zu Beginn
des 8. Jahrhunderts an der Florinuskirche in Remis oder an einem
Florinustitel in Chur angestellt war, es sel denn, dall im letzten
I'all diese Zeit als terminus ante quem seines Todes umso eher
gesichert erscheint. So darf man sich mit Recht fragen, ob man
fortan noch das Recht habe, den hl. Otmar nach Remiis zu dis-
lozieren. Fir den gewissenhaften Historiker diirfte dieser Seiten-
sprung eher als abwegig erscheinen, wenn er auch in das Leben
des Heiligen eine pikantere Note und reichere Abwechslung
gebracht hat. Durch die Verkiirzung der Lebenslinie gewinnt sein

2T y. Mohr, Cod. dipl. II., S. 50.
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Leben dafiir an tibersichtlicher Geradlinigkeit und durchsichtigerer
Motivierung.

Ob Otmar der erste Inhaber des Florinustitels in Chur war,
1aBt sich aus dem Text in keiner Weise beantworten. Die bevor-
zugte oOrtliche Lage der Kirche im Schatten des Domes und der
bischoflichen Residenz unterstreicht einerseits das Vertrauens-
verhiltnis des jugendlichen Priesters zu seinem hohen Gonner,
dem Priases Viktor, dessen Mitwirkung bei seiner ersten Anstellung
die ungeniigende Gewaltentrennung der weltlichen und geistlichen
Macht im ratischen Kirchenstaate ins Licht rickt. Unbestimmt
bleiben Umfang und Inhalt des Pflichtenkreises des Neupriesters,
Die Instandhaltung der Kapelle und die Gottesdienstfeier bildeten
offenbar den Hauptteil seiner priesterlichen Verptlichtung. Frag-
lich bleibt, ob und wieweit damit eigentliche Seelsorge verbunden
war. Die ihm verbleibende Zeit diirfen wir ihn wohl im unmittel-
baren Dienste des Bischofs, in weiterer wissenschaftlicher Aus-
bildung, vielleicht auch im Dienste der Erziehung und Ausbildung
des Priesternachwuchses denken. Doch bleibt kein Raum weder
fiir die Domherrenwiirde, d. h. einer Zugehorigkeit zum Dom-
kapitel, wie die alten Blindner Historiker, noch zur Vorsteherschaft
an der Monchsgemeinde von St. Luzi, wie sie neuerdings vollig
unbegriindet J. Denkinger angenommen hat2.

Mit groB3er Wahrscheinlichkeit 143t sich annehmen, daf3 der
Florinustitel in Chur das erste Patronat des Heiligen auBerhalb
Remiis war, wenn auch Luvis und Seth, vielleicht auch Wallen-
stadt in frithe Zeiten zuriickgehen??. Selbstverstindlich ging das
Patrozinium in Remiis dem Churer Titel voraus ; denn die Kanoni-
sation des Heiligen war nach damaliger Sitte gegeben mit der
Erhebung seiner Gebeine, d. h. ihrer Neubestattung in der Kirche,
die in diesem I'alle ziemlich sicher mit dem Patroziniumswechsel
zusammenfiel, indem die bisher dem hl. Petrus geweihte Kirche
nunmehr Florin zu ihrem Schutzpatron annahm. Ebenso gewil
war der hl. Florin der urspriingliche Patron der Kapelle in Chur,

28 An den Griabern der st. gallischen Bischofe, ,,Ostschweiz* Nr. 188.
1939. St. Luzi entstand erst nach dem Aufenthalte St. Otmars in Grau-
biinden. Vgl. Poeschel, Zur Baugeschichte der Kathedrale und der Kirche
St. Luzius in Chur. Anzeiger fiir Schweiz. Altertumskunde 1930, S. 226,
231. — Iso Miiller, Ritien im 8. Jahrhundert, S. 365.

2 Vgl. Scheiwiller, Der hl. Florin von Remiis S. 251 ff.
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mit andern Worten die Kapelle wurde eigentlich ihm zu Ehren
gebaut. Man geht gleicherweise nicht fehl, wenn man annimmt,
die Churer Kapelle sei der erste und iiberhaupt einer der wenigen
Titel gewesen, die urspriunglich und nicht erst infolge Patroziniums-
wechsel den hl. Florin zu ihrem Patron annahm. Fiir Remis ist es
gewiB, fiir Seth und Luvis wahrscheinlich, daf3 sie vorher einen
andern Patron hatten. So hatte der hl. Ilorin in der Bischofs-
stadt Heimatrecht bekommen, schon lange bevor Bischof Hartbert,
einer der grofBten Verchrer des Heiligen und erfolgreichsten
Forderer seines Kultus, durch seinen autoritativ bischoéflichen Ein-
fluly ithm die Altare der Bischofsstadt und des Landes erschlof3.

Chronik fiir den Monat August

1. Die Bundesfeier wurde dieses Jahr im 650. Jahr des Be-
stehens der Eidgenossenschaft im In- und Ausland besonders festlich
begangen. Sie erhielt ein besonders festliches Geprage durch die Teil-
nahme der eidgendssischen Behodrden, insbesondere des Bundesrates an
den Veranstaltungen in Schwyz und auf dem Riitli, dann durch die Riitli-
stafetten, die die Fackel am heiligen Feuer des Riitll entziindeten, sie
in alle Kantonshauptorte brachten, wo dann am Abend um die gleiche
Zeit in allen Kantonen das Bundesfeuer entziindet wurde, in Chur auf
der Quader in Anwesenheit einer groen Volksmenge. Durch das Radio
wurde das Geldute der Glocken von Schwyz und die von drei Bundes-
raten verkiindete Botschaft an das Schweizervolk ubertragen. Dann
folgten im Scheine der Hohenfeuer die Darbietungen der Harmonie-
musik und der vereinigten Maiannerchore, welche die gediegene An-
sprache von Herrn Hptm. Casparis einrahmten. An die eindrucksvolle
schlichte Bundesfeier schlofb sich die BegriilBung der seit dem 1. August
1940 stimmfihig gewordenen Churer Jungbiurger durch Herrn
Stadtpriasident Dr. Mohr, der den Jungbiirgern das eben erschienene,
von Herrn Direktor Bener verfaBte und zusammengestellte und von
Herrn Bischofberger herausgegebene, prichtige Alt-Churer Bil-
derbuch iiberreichte.

3. Die St. Moritzer feierten den 650. Gedenktag des Bestehens
der Eidgenossenschaft, indem sie auf der Freilichtbiihne im Bad mit
den groBartigen Kulissen der dunkeln Wilder und des Piz Julier und
Piz Albana im Hintergrund das Calvenfestspiel teilweise zur Auf-
fihrung brachten, den musikalischen Teil dirigiert vom achtzigjiahrigen
Komponisten Dr. O. Barblan.

3 In Andeer sind anldBlich der Bundesfeier die neuen Fresken.
die eine Filada-Szene (Spinnstube) darstellen, enthiillt worden. Die Fres-
ken schmiicken die Nordwand des alten Luttahauses.



	Chur oder Remüs? : eine Ortsfrage im Leben des hl. Otmar

